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Datenschutz-Rechte für Geflüchtete und Asylsuchende

Sind Sie aus Ihrem Land  
nach Deutschland geflohen?  
Oder kommen Sie für Asyl nach Deutschland?

Dann wollen viele Stellen Infos von Ihnen. 
Die Infos sind auch wichtig für Ihren Antrag,  
wenn Sie hier Schutz suchen oder leben wollen.  
Das ist der Asyl-Antrag.

Die Infos von Ihnen sind Ihre persönlichen Daten. 
Sie sollen wissen, 
was mit Ihren Daten passiert. 
Darum geben wir in diesem Heft Antworten:

 ● Welche persönlichen Daten brauchen die Stellen? 
Mehr dazu steht ab Seite 3.

 ● Welche Stellen bekommen Ihre Daten? 
Mehr dazu steht auf Seite 5.

 ● Wo speichern die Stellen Ihre Daten? 
Mehr dazu steht auf Seite 6.

 ● Wie lange speichern die Stellen Ihre Daten? 
Mehr dazu steht auf Seite 7.

 ● Welche Rechte haben Sie mit Ihren Daten? 
Mehr dazu steht ab Seite 8.

 ● Wo können Sie sich beschweren?  
Mehr dazu steht ab Seite 10.
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Welche persönlichen Daten brauchen die Stellen?

Die wichtigsten Daten sind die Infos über Ihre Person.  
Wir nennen das: 
Grundpersonalien oder Personenangaben.

Das sind
 ● Ihr Name.
 ● Ihr Geburts-Datum.
 ● Ihr Geburts-Ort.
 ● Ihr Geschlecht.
 ● das Land, 

zu dem Sie gehören. 
Das ist Ihre Staats-Angehörigkeit.

Weitere Personalien sind
 ● wie man Ihren Namen schreibt, 

zum Beispiel in einer anderen Sprache.
 ● andere Namen oder alte Namen von Ihnen.
 ● ob Sie verheiratet sind oder waren. 

Das ist Ihr Familienstand.
 ● Infos aus Ihrem Ausweis-Dokument.
 ● Ihr letzter Wohnort in dem Land, 

aus dem Sie kommen.
 ● die Staats-Angehörigkeit von der Person, 

mit der Sie verheiratet sind,  
wenn Sie das sagen wollen.

 ● Ihr Glaube, 
wenn Sie das sagen wollen.
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Die Stellen speichern zum Beispiel auch
 ● Ihr Foto.
 ● Ihre Finger-Abdrücke.
 ● Ihre Körper-Größe.
 ● Ihre Augen-Farbe.
 ● Ihre Identitäts-Nummer aus dem Land, 

aus dem Sie kommen,  
wenn es die Nummer dort gibt.

Damit wissen die Stellen immer, 
wer Sie sind.

Es gibt noch andere Dinge, 
die nötig für Ihren Asyl-Antrag sind. 
Zum Beispiel:

Ein Arzt untersucht Sie, 
ob Sie gesund sind. 
Und der Arzt prüft, 
ob Sie in einer Gemeinschafts-Unterkunft leben können. 
Vielleicht können Sie das nicht, 
weil das schlecht für Ihre Gesundheit ist.

Sie bekommen wichtige Impfungen.

Sie geben Infos über Ihre Bildung: 
Welchen Abschluss haben Sie in der Schule, 
im Studium oder in der Ausbildung? 
Welchen Beruf haben Sie? 
Welche Sprachen können Sie?
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Welche Stellen bekommen Ihre Daten?

Vielleicht arbeiten mehrere Stellen 
an Ihrem Asyl-Antrag. 
Oder mehrere Stellen arbeiten mit Ihnen, 
wenn Sie dann in Deutschland bleiben. 
Alle diese Stellen bekommen dann Ihre Daten.

Die wichtigsten Stellen sind:
 ● das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

Der kurze Name ist: BAMF.
 ● die Ausländer-Behörde.

Andere wichtige Stellen sind vielleicht auch:
 ● die Bundesagentur für Arbeit. 

Der kurze Name ist: BA.
 ● die Jugend-Ämter.
 ● Sicherheits-Behörden, wie die Polizei.
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Wo speichern die Stellen Ihre Daten?

Jede Stelle speichert Ihre Daten selbst bei sich. 
Dafür gibt es verschiedene Programme und Listen. 
Zum Beispiel: 
Das BAMF nutzt das Programm MARiS. 
Mit MARiS sind alle Daten auf Computern gespeichert.

Einige Daten stehen im Ausländer-Zentralregister.  
Das ist eine Liste, 
aus der verschiedene Stellen Daten bekommen dürfen. 
Aber das darf nicht jede Stelle. 
Dafür gibt es ein extra Gesetz. 
Das Gesetz heißt: 
Gesetz über das Ausländer-Zentralregister. 
Der kurze Name ist: AZRG.

Einige Daten stehen auch in Programmen, 
die für Stellen in ganz Europa sind. 
Zum Beispiel sind Ihre Finger-Abdrücke 
im Programm Eurodac.

Symbolbild 
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Wie lange speichern die Stellen Ihre Daten?

Die Stellen dürfen Ihre Daten nur 
für ihre Aufgaben speichern. 
Wenn die Stellen mit ihren Aufgaben fertig sind, 
müssen die Stellen Ihre Daten löschen.

Aber es gibt Ausnahmen:
 ● Das BAMF darf die Daten für Ihren Asyl-Antrag 

bis zu 10 Jahre speichern.
 ● Für das Ausländer-Zentralregister gibt es 

ein eigenes Gesetz und eine Verordnung. 
Darin steht, 
wie lange Ihre Daten im Ausländer-Zentralregister 
gespeichert bleiben.
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Welche Rechte haben Sie mit Ihren Daten?

Sie haben das Recht auf Auskunft: 
Sie dürfen jede Stelle immer fragen, 
welche Daten die Stelle von Ihnen hat. 
Sie dürfen auch fragen, 
wofür die Stelle Ihre Daten braucht.

Dafür können Sie einen Antrag machen. 
Der Antrag heißt: 
Antrag auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO. 
Der Antrag kostet kein Geld. 
Die Stelle muss Ihnen dann antworten. 
Dafür hat die Stelle höchstens einen Monat Zeit.

Sie können auch nach den Daten fragen, 
die über Sie im Ausländer-Zentralregister stehen. 
Dafür müssen Sie einen extra Antrag machen. 
Der Antrag heißt: 
Antrag auf Erteilung einer Auskunft nach  
§ 34 AZRG.  
Der Antrag ist vom Bundesverwaltungsamt. 
Der kurze Name ist: BVA.

Sie finden den Antrag in verschiedenen Sprachen 
auf der Internet-Seite vom BVA. 
Scannen Sie diesen QR-Code 
mit der Kamera vom Smartphone. 
Oder klicken Sie auf den QR-Code

 ● am Smartphone oder Tablet mit dem Finger.
 ● am Computer mit der Maus.

Sie kommen dann zur Internet-Seite vom BVA.

https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/A/Auslaenderzentralregister/azr_node.html
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Sie haben das Recht auf Berichtigung: 
Vielleicht ändern sich Ihre Daten. 
Oder eine Stelle hat falsche Daten gespeichert. 
Dann können Sie verlangen, 
dass die Stelle Ihre Daten ändern muss.

Sie haben das Recht auf Löschung: 
Sie können Daten löschen lassen. 
Dafür gibt es extra Regeln im Gesetz.

Sie haben noch mehr Rechte: 
Alle weiteren Rechte stehen im Gesetz. 
Das Gesetz heißt AZRG. 
Ihre weiteren Rechte stehen in den Teilen 
§§ 35, 36 und 37.
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Wo können Sie sich beschweren?

Will eine Stelle Ihnen nicht sagen, 
welche Daten sie von Ihnen gespeichert hat? 
Oder glauben Sie, 
dass eine Stelle falsch mit Ihren Daten arbeitet? 
Dann können Sie sich beschweren. 
Für Beschwerden gibt es Aufsichts-Behörden. 
Das sind Einrichtungen vom Staat, 
die andere Stellen kontrollieren.

Für die Sicherheits-Behörden, für das BAMF  
und für die BA ist die Aufsichts-Behörde: 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. 
Der kurze Name ist: BfDI.

Scannen Sie diesen QR-Code 
mit der Kamera vom Smartphone. 
Oder klicken Sie auf den QR-Code

 ● am Smartphone oder Tablet mit dem Finger.
 ● am Computer mit der Maus.

Sie kommen dann zur Internet-Seite vom BfDI. 

Für die Ausländer-Behörden und für die Jugend-Ämter 
gibt es Aufsichts-Behörden in den Bundes-Ländern. 
Mehr Infos zu diesen Aufsichts-Behörden 
finden Sie im Internet.

Scannen Sie diesen QR-Code 
mit der Kamera vom Smartphone. 
Sie kommen dann zu den Adressen  
von den Aufsichts-Behörden.

http://www.bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de/anschriften
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Wollen Sie vom BVA wissen, 
was über Sie im Ausländer-Zentralregister steht? 
Sie haben dafür vielleicht den Antrag gemacht. 
Aber das BVA darf vielleicht nicht 
über alle Daten etwas sagen. 
Dann müssen Sie den BfDI fragen. 
Der BfDI prüft dann: 
Dürfen diese Daten im Ausländer-Zentralregister sein?

Sie finden den Flyer auch im Internet: 
Scannen Sie diesen QR-Code 
mit der Kamera vom Smartphone. 
Oder klicken Sie auf den QR-Code

 ● am Smartphone oder Tablet mit dem Finger.
 ● am Computer mit der Maus.

Sie kommen dann zur Internet-Seite mit dem Flyer.

Haben Sie noch andere Fragen  
über die Arbeit mit Ihren Daten?  
Dann melden Sie sich beim BfDI. 
Rufen Sie an: 0049 228 99 77 99 0.
Schreiben Sie eine E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de.

http://www.bfdi.bund.de/leichte-sprache-asyl
mailto:poststelle%40bfdi.bund.de.?subject=
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Wer hat dieses Heft gemacht?

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 
Graurheindorfer Str. 153 
53117 Bonn

Telefon-Nummer: 0049 228 99 77 99 0 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de  
Internet-Seite: www.bfdi.bund.de

Der Druck ist von: 
Appel & Klinger Druck und Medien GmbH

Der Text in Leichter Sprache ist von: 
© Büro für Leichte Sprache, 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Bremen e.V., 2023.

Die Bilder für Leichte Sprache sind von: 
© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers

Das Heft ist aus: 
Januar 2024, 1. Auflage©

Der BfDI macht dieses Heft als Info-Angebot.

Der BfDI nimmt für dieses Heft kein Geld. 
Keiner darf dieses Heft verkaufen.

Sie dürfen dieses Heft für Ihre Arbeit benutzen.  
Dafür gibt es Regeln von  
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0  
Sie müssen unseren Namen dazuschreiben:  
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

